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A U S S C H R E I B U N G 

für den Talenttest 2010 (IAT-Test) zwecks Aufnahme in den Bezirkskader des 
Schwimmbezirks Nordwestfalen am 20.02./21.02.2010 in Münster /Gladbeck für den 

Jahrgang 99/00 bei den Frauen und Jahrgang 98/99/00 bei den Männern. 

Veranstalter: Schwimmbezirk Nordwestfalen 

Ausrichter: Schwimmbezirk Nordwestfalen 

Austragungsort: 20.02.10: 12:00 Uhr – Treffpunkt UNI-Sporthalle Münster  

2000m Lauf Leichtathletikhalle Horstmarer Landweg 

21.02.10: 12:00 Uhr – Traglufthalle, Schützenstraße in 

Gladbeck 

IAT-TEST:

1. TESTTAG (Münster):              Samstag, 20.02.10
Einlaß: 12:00 Uhr;    Kampfrichtersitzung: 11:00 Uhr 
Beginn: 12:30 Uhr.                        (und Aufbau) 

2. TESTTAG (Gladbeck):            Sonntag, 21.02.10
Einlaß: 12:00 Uhr;    Kampfrichtersitzung: 11:00 Uhr 
Beginn: 12:30 Uhr.                        (und Aufbau) 

Überprüfung der pers. Daten der Athleten: Größe und Gewicht 

Tests auf dem Sportplatz: 2000 m Lauf 

Tests in der Sporthalle: Überprüfung der Schulterbeweglichkeit  
Überprüfung der Rumpfbeweglichkeit 
Überprüfung der Fußbeweglichkeit (Strecken) 
Überprüfung der Fußbeweglichkeit (Beugen) 
Kasten-Bummerrang-Test 
Liegestütz 
Rumpfheben aus der Rückenlage 
Klimm-Züge 
Überprüfung der Treibhöhe 
3er-Hopp Sprung 

Tests in der Schwimmhalle: 50 m Kraul-Beine 
  7,5 m Gleiten 
  15 m Delfin-Bewegung Brustlage (unter Wasser) 

  15 m Delfin-Bewegung Rückenlage (unter Wasser)  
  400 m Kraulschwimmen 
  50 m Brustschwimmen 
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Beschreibung des IAT-Tests

Der IAT-Test bezieht sich auf die Altersgruppe der 10-11 jährigen Mädchen und 10-12 jährigen Jungen.  
Ziel dieser Maßnahme ist eine bessere Grundausbildung der Aktiven, eine zielgerichtete Hinführung auf 
die SV-NRW-Ebene. Außerdem ist er ein Pflichtteil für die Aufnahme in den Bezirkskader des 

Schwimmbezirks Nordwestfalen. 

Wettkampfanmeldung/Meldeschluss: 

Alle interessierten Vereine müssen ihre Aktiven mit ausgefülltem Protokollbogen (siehe rechts) bis 
Freitag, 05. Februar 2010 bei folgender Person anmelden: 

Sb Kaderlehrgänge 

Margitta Tollkühn  

Fliederweg 61 

48155 Münster 

(Margitta.Tollkuehn@sb-nw.de) 

Im Protokollbogen sind die Daten Name, Vorname; Jahrgang; Geschlecht und Verein  sowie Name 
und Adresse mit Telefonnummer des Trainers/der Trainerin vom meldenden Verein auszufüllen. 

Alle anderen Daten werden beim IAT-Test ermittelt. Die anderen Tabellenfelder sind freizulassen. 

Wettkampfvorbereitung und -durchführung: 
Alle Vereine erhalten nach dem Meldeschluss eine kurze Bestätigung, ob die Meldungen eingetroffen sind
und angenommen wurden.  

Alle Vereine werden gebeten, mind. 2 offizielle Kampfrichter, gerne auch Trainer, mit anzumelden.
Jeder Helfer (jetzt mind. Kampfrichter oder auch Teilnehmer des Sportassistenten)  muss mit der 
Ausführung der einzelnen Übungen vertraut sein. Eine DVD mit allen Übungen sollte jedem Verein 
vorliegen !!!!!!!

Erstmalig wird der IAT-Test „offiziell durchgeführt“ – das heißt: Die Veranstaltungstage werden 
wie bei jedem offiziellen Wettkampf von je einem Schiedsrichter, der vom Bezirk gestellt wird, 
geleitet und geführt.
  
Nach Eingang der Meldungen werden die Aktiven in Gruppen zu maximal 10 Schwimmern eingeteilt. 
Jeder Gruppe wird ein Läufer zugeteilt, der dafür zuständig ist, dass an den betreffenden Stationen eine 
vorbereitete Mappe mit den Wettkampflisten dem verantwortlichen Kampfrichter übergeben wird. 
Die Vereine werden  zu Beginn des Wettkampfes durch die Sachbearbeiterin Kaderlehrgänge begrüßt. 
Danach findet eine kurze Einleitung bzw. Information über die Durchführung des Tests statt. Vorher findet 
eine Kampfrichtersitzung (und der Aufbau der Teststationen) mit den o. a.  Mitarbeitern der Schwimm-
Technik-Lehrgänge, Teilnehmer des Sportassistenlehrgangs und Kampfrichter statt, in der die 
Durchführungen der Testübungen abgesprochen werden. Für die Bewertung der Einzelergebnisse 
werden die Daten in eine vom SV-NRW erarbeitete Excel-Berechnungstabelle eingegeben. Hieraus ergibt 
sich das Endergebnis für den IAT-Test. 

Technische Ausstattung 
Für die technische Ausstattung ist der Schwimmbezirk Nordwestfalen verantwortlich. 

Meldegeld und Auszeichnungen: 
Meldegeld in Höhe von 5,-- € pro Teilnehmer. Das Meldegeld ist per Lastschrift oder V-Scheck zu 
entrichten. 
Alle Aktiven erhalten eine Teilnahmeurkunde von dem Wettkampf. Die Urkunden werden den 
Vereinsvertretern ausgehändigt. 
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Wettkampfziel und Kaderberufung: 
Wie bereits in dieser Ausschreibung dargestellt, ist u.a. das Ziel dieses Talentwettkampfes die Berufung 
in den Kader des Schwimmbezirks Nordwestfalen. Nach Abschluss aller geforderten Wettkämpfe beruft 
der Fachwart Schwimmen des Schwimmbezirks Nordwestfalen nach Rücksprache mit der 
Sachbearbeiterin Kaderwesen des Bezirks den vorläufigen Bezirkskader für das laufende Jahr. Die 
maximale Kader-Größe wird vom Fachwart Schwimmen bestimmt. Eine Überprüfung der 
Kaderzusammensetzung erfolgt nach der Bezirksmeisterschaft „Lange Strecke“ sowie der Freiwasser-
Bezirksmeisterschaft des aktuellen Jahres.  

Es sollen bestimmte Strecken von den Aktiven geschwommen werden.  
Je nach Jahrgang 800m/1500m Freistil  
400m Lagen,  
400m Freistil und  
200m Lagen  
bzw. alle Strecken des Deutschen Jugendmehrkampfes.  

Jeder Teil (Wettkampfergebnisse) wird zu einem Drittel bewertet. 
Der Fachwart Schwimmen des Schwimmbezirks Nordwestfalen behält sich die Vergabe von „greencards“ 
vor. 

Schwimmbezirk Nordwestfalen 

Dirk Lennhoff  Margitta Tollkühn 
(Fachwart Schwimmen)  (Sachbearbeiterin Kaderlehrgänge) 
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Protokollbogen 

IAT-Test 2010 
Datum Name, Vorname Jahrgang Geschlecht Verein 

Größe in  

cm:
Gewicht in 

kg:
   

Daten      

Schulterbe-

weglichkeit 

Ausschultern

cm: 

Rumpfbe-

weglichkeit 

cm:

Fußbeweg-

lichkeit 

Strecken 

cm:

Fußbeweg-

lichkeit 

Beugen 

cm:

Kasten-

Bummerang-

Test 

Daten      

Liegestütz 

Anzahl: 

Rumpfhebe

n aus 

Rücken 

Anzahl: 

Klimm-Züge 

Anzahl:

Treibhöhe 

cm: 

Daten      

2000 m Lauf 

Zeit: 

3er Hopp 

Sprung 

m:

   

Daten      

50 m Kraul-

Beine 

Zeit:

7,5 m 

Gleiten 

Zeit: 

15 m Delfin-

Bewegung 

Brustlage 

unter 

Wasser 

Zeit: 

15 m Delfin-

Bewegung 

Rückenlage 

unter 

Wasser 

Zeit: 

400 m Kraul 

Zeit: 
Daten      

50 m Brust 

Zeit: 
   

Daten      

E-Mail-Adresse 

(Verein) 

E-Mail-Adresse 

(Teilnehmer/In) 

Name  

(Trainer) 

Anschrift  

(Trainer) 

Telefon  

(Trainer) 

E-Mail-Adresse 

(Trainer) 
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Allgemeine Bedingungen zu den Meisterschaften 2010 des Bezirks Nordwestfalen

1. Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampf-Bestimmungen (WB) des DSV, der Rechtsordnung (RO), den Anti-
Doping-Bestimmungen (ADB) und der Wettkampflizenzordnung (WLO) durchgeführt. Sie sind offen für alle 
Vereine, Startgemeinschaften und Schwimmabteilungen des Schwimmbezirks Nordwestfalen, die im Besitz der 
Verbandsrechte sind. Mit Abgabe der Meldungen werden alle genannten Bedingungen, einschließlich der 
„Besonderen Bestimmungen“ der jeweiligen Veranstaltung, als verbindlich anerkannt. 

2. Die Meldungen, bestehend aus einem Meldebogen (DSV-Form 101), einer Meldeliste (DSV-Form 102) und einer
Meldedatei (gemäß EDV-Standart des DSV), sind per E-Mail/Post an die Sachbearbeiterin Wettkampfwesen im 
Schwimmbezirk Nordwestfalen abzugeben (siehe jeweilige Ausschreibung). Dabei ist zu beachten: 
� Vereine, die keine Teilnahmegrundgebühr bezahlen, erhalten ihr Meldeergebnis und das Protokoll nur per 

E-Mail. 
� Vereine, die 10 € Teilnahmegrundgebühr bezahlen, erhalten ihr Meldeergebnis und Protokoll ausschließlich 

auf Papier. Das Meldeergebnis wird in diesem Falle kostenlos auf dem Postweg versandt. 
� Beim Versenden der Meldeunterlagen muss aus der Betreffzeile der E-Mail der Name der 

Wettkampfveranstaltung und der Vereinsname eindeutig hervorgehen. 
Bei Meldungen per E-Mail erhält der teilnehmende Verein eine Bestätigung über den Eingang der Meldung 
automatisch direkt an die Absenderadresse zurück. Eine Bestätigung per Email mit Anzahl der 
abgegebenen Meldungen erfolgt nach der Bearbeitung der Meldung. Erhält der Verein diese Bestätigung 
nicht spätestens am Tage nach Meldeschluss, gilt die Meldung als nicht abgegeben.  

Unvollständige Meldungen, einschließlich der Kampfrichtermeldungen, können zurückgewiesen werden. 
Nachmeldungen werden nicht angenommen!  
Abmeldungen gemäß WB des DSV sind möglich. 

3.  Mit Abgabe der Meldungen sind, nach dem Gestellungsschlüssel der jeweiligen Meisterschaft, von jedem 
teilnehmenden Verein Kampfrichter, die für die gesamte Veranstaltung zur Verfügung stehen müssen, mit gültiger 
DSV-Lizenz, namentlich und unter Angabe der Kampfrichter-Gruppe zu melden.  
Anmerkung: Kampfrichter-Anwärter sind keine Kampfrichter mit gültiger DSV-Lizenz und werden bei der 
 Anzahl der zu meldenden Kampfrichter nicht berücksichtigt! 
Bei Ausfall von eingeteilten Kampfrichtern sind die Vereine verpflichtet, rechtzeitig für gleichwertigen Ersatz zu 
sorgen, da ohne funktionsfähiges Kampfgericht die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich ist. Für jeden 
nicht anwesenden, bzw. nicht ersetzten, Kampfrichter werden die Vereine mit einem Bußgeld von 25,00 € je 
Abschnitt belegt (WB §10 (3)). 
Es versteht sich von selbst, dass aktive Wettkampfteilnehmer nicht auch im gleichen Veranstaltungsabschnitt als 
Kampfrichter, oder umgekehrt, eingesetzt werden können. 
Kampfrichter haben grundsätzlich in ordnungsgemäßer Kampfrichter-Kleidung zu erscheinen. Diese setzt sich
zusammen aus weißem Hemd/weißer Bluse und dunkler Hose/dunklem Rock. 

4.  Die Meisterschaften werden nach der Ein-Start-Regel ausgetragen.  
Ausnahme: Der Kindermannschaftswettbewerb der Jugend E im Rahmen der DMS-J wird nach der Zwei-Start-
Regel ausgetragen. 
  

5.  Bei Nichtantreten zum Wettkampf, Aufgabe oder Disqualifikation von Einzelschwimmern, Mannschaften oder 
Staffeln und für das Nichterreichen der Pflichtzeit/Pflichtpunktzahl wird ein „Erhöhtes Nachträgliches Meldegeld“ 
(ENM) in doppelter Höhe des Meldegeldes erhoben (WB §10(2)). Für den Nordwestfälischen Jugendmehrkampf 
und den Nordwestfälischen Mehr- & Dreikampf beträgt das ENM 15 € pro Schwimmer. Das ENM entfällt in 
folgenden Fällen: 

- Erreichen von Medaillen- bzw. Urkundenrängen oder Teilnahme am Finallauf 
- Abmeldung von Einzelschwimmern, einer Mannschaft oder Staffel für einzelne oder mehrere Wettkämpfe 
   bis spätestens 30 Minuten vor Beginn eines jeden Abschnittes.  
- Abmeldungen eines Teilnehmers zum Finale eines Wettkampfes innerhalb der bekannt gegebenen Frist. 

Die ausgewiesenen ENM-Veranlagungen müssen unaufgefordert innerhalb von 4 Wochen nach 
Wettkampfende dem Konto 8721 433 400 des Schwimmbezirks Nordwestfalen, bei der Volksbank 

Waltrop (BLZ: 426 617 17) unter Angabe des Vereinsnamens und der Veranstaltung gutgeschrieben sein.  

6.  Den ausgehändigten Protokoll-Anlagen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  

7.  Der Veranstalter behält sich vor, je nach Anzahl der eingegangenen Meldungen, die Anfangszeiten zu ändern, 
bzw. bei zu geringer Zahl der Meldungen die Veranstaltung abzusagen.  

8.  Die Vertreter/Betreuer der Vereine haben ihrer Aufsichtspflicht zur Genüge nachzukommen. Bei 
Zuwiderhandlung können Teilnehmer von Vereinen der Wettkampfstätte verwiesen werden. Den Anweisungen 
des Badpersonals ist Folge zu leisten. 

Castrop-Rauxel / Recklinghausen          30.11.2009

Dirk Lennhoff Lisa Golaschewski
(Fachwart Schwimmen) (Sachbearbeiterin Wettkampfwesen) 


